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1
Kritik der Eigenverant-
wortung

Der Ruf nach „mehr Eigenverantwortung“
ist zu einem zentralen Topos der gegen-
wärtigen Sozialstaatsreform geworden. Als
Signum einer Erneuerung der Sozialpolitik
verweist „Eigenverantwortung“ auf den
Bürger als aktiven oder zu aktivierenden
Träger von eigenen Anstrengungen, für sei-
ne soziale Sicherung zu sorgen. Vier mög-
liche Formen der Beurteilung derartiger
Begrifflichkeiten und Formeln der Legiti-
mation von Reformen lassen sich unter-
scheiden: Man kann in deskriptiver Weise
Aufstieg und Entwicklung des Begriffs
nachzeichnen. Dabei erkennt man dann
Unterschiede. So gibt es Begriffe, die Neu-
erfindungen mit steiler Karriere in Wissen-
schaft und Politik sind, wie z. B. „Genera-
tionengerechtigkeit“ oder „Teilhabegerech-
tigkeit“. Und es gibt Begriffe mit langer 
Geschichte wie „Eigen- bzw. Selbstverant-
wortung“, die zyklisch hohe Aufmerksam-
keit und Beliebtheit erreichen. Man kann
ferner in unterstützend-affirmativer Weise
den Regierungsdiskurs aufnehmen und vor
dem Hintergrund einer mehr oder minder
entfalteten Ideengeschichte des Begriffs
den Ruf nach mehr Eigenverantwortung
für berechtigt und angemessen halten, ihn
als aktuelle Formel für ein zentrales Ziel je-
des liberalen Gesellschafts- und Politikent-
wurfs differenziert verteidigen. Man kann
allerdings auch die Rede von Eigenverant-
wortung kritisieren – als Ausdruck oder
ideologisch verbrämende Formel für for-
cierten Sozialstaatsabbau. Man kann vier-
tens die Möglichkeit wählen, Paradoxien
der Eigenverantwortung aufzuzeigen. Da-

bildet nicht die semantische, sondern die
pragmatische Dimension das Feld, auf dem
die Analyse einsetzt.

2.1 VERORDNETE EIGENVERANT-
WORTUNG

An Eigenverantwortung zu appellieren ist
ein Akt paternalistischer Politik. Staatlicher
Paternalismus und die Übernahme von Ei-
genverantwortung lassen sich jedoch nicht
miteinander vereinbaren. Paternalismus
beruht darauf „that government can know
and serve its clients’ own interests better
than they would themselves“ (Mead 1997,
S. 5). Ein zweites Kriterium tritt hinzu, das
entweder als Ausübung von Zwang oder als
fehlende Zustimmung bezeichnet werden
kann. Als Paternalismus soll entsprechend
das Verhalten eines Akteurs (hier einer Re-
gierung) verstanden werden, das im Na-
men des Willens einer Gruppe oder ihrer
Wohlfahrt, ihres wahren Guten, ihrer Bes-
serstellung, ihres Nutzens und ohne Zu-
stimmung oder gegen den erklärten oder
den bekannten Willen einer Person oder
Gruppe erfolgt. Mit der Erklärung, besser
zu wissen, was gut sei für die Bürger, wird
die Eigenverantwortung in dem Moment
abgesprochen, da sie zugewiesen wird. Die
Möglichkeit, dass die Befürwortung einer
politischen Lösung, z. B. im Sinne fortge-
setzter Sozialversicherungspolitik, Aus-
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mit ist eine Variante der Kritik gemeint, die
auch den Protagonisten der Eigenverant-
wortung klarmachen kann, dass sie sich auf
ein prekäres, weil in sich widersprüchliches
Vorhaben eingelassen haben – nicht ohne
Folgen für den Erfolg einer Politik der Ei-
genverantwortung. Auch um später die Al-
ternativbegriffe Gerechtigkeit und Solida-
rität reflektiert und kritisch sich selbst ge-
genüber einzuführen, wird dieser vierte
Kritiktypus hier verfolgt.

2
Paradoxien der Eigen-
verantwortung

In ähnlicher Weise hat bereits der Rechts-
wissenschaftler Klaus Günther Paradoxien
der Eigenverantwortung von der Seite der
Betroffenen aus sichtbar gemacht (2002).
Das Spannungsverhältnis in der Eigenver-
antwortungsformel zwischen Ermächti-
gung des Einzelnen und seiner Disziplinie-
rung stand bei Günther im Vordergrund.
Diese verdienstvolle Analyse wird hier fort-
zuführen sein unter stärkerer Einbeziehung
der Politikakteure, wie u.a. die Bundesre-
gierung, die diese Begrifflichkeit politisch
einsetzen. „Eigenverantwortung“ funktio-
niert schließlich als politische Aufforde-
rungsvokabel, als Programmformel poli-
tisch-gesetzgebender Akteure, die an Bür-
ger und Wähler gerichtet ist. Nicht die Be-
grifflichkeit selbst – isoliert vom Sprechakt
dessen, der sie verwendet – steht im Zen-
trum, sondern die sprachlich hergestellte
Beziehung zwischen Regierung bzw. politi-
schen Eliten einerseits und der Bevölke-
rung bzw. einzelnen Bevölkerungsgruppen
andererseits, die sich in der Formel „mehr
Eigenverantwortung“ äußert. Von daher
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druck wahrgenommener Eigenverantwor-
tung ist, wird ausgeschlossen, die aktuelle
Präferenz wird negiert und als letztlich un-
verantwortlich charakterisiert. Die Zuwei-
sung der Eigenverantwortung beruht auf
einem Akt, der den Bürgern zugleich die
bisherige Wahrnehmung verantwortlichen
Verhaltens abspricht.

2.2 DIE ANTIPOLITIK DER EIGEN-
VERANTWORTUNG

Eigenverantwortung heißt Entlassung aus
der Politik, Entverantwortung der Politik.
Eigenverantwortung dient als Politikentlas-
tungsformel, sie ist damit der Tendenz nach
ein antipolitischer Begriff. Implizit be-
stätigt der Ruf nach Eigenverantwortung
ein Verständnis des Politischen als Fremd-
bestimmung, Fremdverantwortung. Er ist
Ausdruck einer Abhängigkeitsbeziehung
und trägt zur Delegitimation des bisheri-
gen Handelns politischer Institutionen bei.
Was durch den aktuellen, rein individuell
dimensionierten Gebrauch des Wortes Ei-
genverantwortung ausgeschlossen wird, ist
die Möglichkeit, Eigenverantwortung auch
kollektiv wahrzunehmen. Dass politische
Entscheidungen als Ausdrucksform einer
von den Bürgern gemeinsam wahrgenom-
menen Eigenverantwortung gerade das
normative Ideal einer Demokratie sein
könnten oder sollten, wird verneint. Statt
die Art der Ausübung eigener Verantwortung
zu thematisieren, werden alles Politische
und alle demokratischen Entscheidungen
generell als Ausdruck von Fremdverant-
wortung zurückgewiesen. Dass der Bürger
durch „Eigenverantwortung“ jede Mög-
lichkeit der Einwirkung auf Entscheidun-
gen im Modus des Widerspruchs, der poli-
tischen Intervention verliert und allein auf
den Wechsel von Unternehmen und Pro-
dukten im Modus des „exit“ verwiesen ist,
wird hingenommen. Der öffentliche Raum
wird reduziert auf den wirtschaftlichen
Austausch, die politische Öffentlichkeit
entleert.

2.3 EIGENVERANTWORTUNG ALS
MARKTABHÄNGIGKEIT

Eigenverantwortung bedeutet in der Regel
ein Überantworten an die Marktökono-
mie. Statt für das eigene Leben in direkter
Eigenbetätigung verantwortlich sein zu
können, muss sich der eigenverantwortli-
che Einzelne den Möglichkeiten und Risi-
ken von Marktprodukten aussetzen. Die

imaginierte oder reale Fremdbestimmung
durch Politik wird ersetzt durch Abhängig-
keiten von Marktentwicklungen in qualita-
tiver wie geldlich-quantitativer Hinsicht.
Die Überführung von politischer Verant-
wortung in Eigenverantwortung bedeutet
für die Betroffenen faktisch die Umschich-
tung von Beitragszahlungen an Sozialversi-
cherungen in Prämienzahlungen an Privat-
versicherungen. Angesichts der Unsicher-
heiten, die eine marktliche Versorgung mit
sich bringt, wird politische „Fremdbestim-
mung“ – so die implizite Eigenbezeichnung
der Eigenverantwortungsappelle – durch
marktliche Fremdbestimmung ersetzt. Um
konsistent zu argumentieren, müsste die
Überlegung, dass marktliche Versorgung
einen höheren Grad an Eigenverantwor-
tung gegenüber der politischen Selbstbe-
stimmung darstellt, plausibel gemacht wer-
den können. Genau das passiert aber nicht,
sondern wird als selbstverständlich unter-
stellt. Handelt es sich um Überantwortung
in einen immerhin noch politisch regulier-
ten Zustand der Ökonomie, ensteht ein
neues Zusammenspiel aus Regulations-
staatlichkeit und eigenverantwortlicher
Tätigkeit des Einzelnen. Würde auch diese
Regulation entzogen, was einigen Stellung-
nahmen zum Thema Eigenverantwortung
durchaus entspräche, handelte es sich in
letzter Konsequenz um eine Art der Rück-
verweisung an einen Naturzustand.

2.4 VERMEINTLICHE STAATS-
ENTLASTUNG

Der Einzelne ist den klassischen Merkma-
len von Verantwortlichkeit gemäß nicht
verantwortlich für Zustände, die sich
Marktentwicklungen verdanken. Wenn er
dennoch – gegen offensichtliches Wissen –
dafür verantwortlich gemacht wird, ist es
nicht unwahrscheinlich, dass er umgekehrt
jene verantwortlich machen wird, die ihm
– aus seiner Sicht unberechtigterweise – die
Verantwortung zuweisen. Und wenn die
Ursache bei nicht zu verantwortenden
Größen wie dem Marktprozess liegt, wird
die Verantwortungszuweisung an jene er-
folgen, die als Repräsentanten personal
„dingfest“ gemacht werden können. Die
Entlastungsargumentation der Überwei-
sung von Eigenverantwortung an die Be-
völkerung kehrt sich um zur Verantwort-
lichkeitszuweisung an die politischen und
ökonomischen Eliten.

2.5 VERANTWORTUNGSPFLICHTEN

Verantwortung kann als dreistellige Rela-
tion verstanden werden. Jemand ist für Et-
was einer anderen Instanz gegenüber ver-
antwortlich. Die politische Aufforderung
zur Eigenverantwortung verwandelt Ver-
antwortlichkeit in eine doppelte: sich selbst
gegenüber und zudem gegenüber der Poli-
tik, die die Eigenverantwortung zuweist.
Die Anrufung der Politik kann nicht ohne
Antwort bleiben – und die sollte lauten:
„Ja, ich handele nun eigenverantwortlich“.
Die ubiquitäre Aufforderung zur Eigenver-
antwortung kehrt das liberalistisch inter-
pretierte Verhältnis zwischen Staat und
Bürgern um. Die Bürger sind nunmehr
hinsichtlich der Wahrnehmung ihrer Ei-
genverantwortung dem Staat gegenüber
verantwortlich.

2.6 DIE INDIVIDUALISIERUNGS-
ILLUSION

Die Einführung des Sozialversicherungs-
prinzips bedeutete die innovative Lösung
eines Verantwortungsproblems, das sich
nicht mehr auf traditionelle Weise lösen
ließ. Die Zuschreibung von Verantwortung
und Verpflichtung für Haftung bei Scha-
densfällen ließ aufgrund komplexer und
nicht auflösbarer Kausalzusammenhänge
hohe Konfliktkosten entstehen. Die Sozial-
versicherung ist eine Technik kollektiver
Verantwortungssicherung, die die Zu-
schreibung von Kausalitäten durch die Zu-
sammenführung (Poolung) von Risiken –
mittels institutioneller Relationierung aller
potenziellen Schadensfälle – umgeht. Die
Forderung nach mehr Eigenverantwortung
geht mit der Individualisierung von Risi-
ken und damit der Vorstellung einher, dass
sich die Risikenpoolung auflösen oder zu-
mindest wesentlich kleinteiliger, differen-
zierter durchführen lässt. Diese Individua-
lisierung führt jedoch erstens zurück in die
überwundene Problematik der Kausalitäts-
und Intentionalitätszuweisung mit der
kaum lösbaren Frage, welche Risikofakto-
ren als eigenverursacht angesehen werden
können, welche intentional herbeigeführt
und welche der sozialen Herkunft, der ge-
netischen Veranlagung etc. zuzuschreiben
sind. Individualisierung der sozialen Siche-
rung bringt zweitens Folgekosten mit sich,
die höchstwahrscheinlich wiederum kol-
lektiv aufgebracht werden müssen. Der
Verzicht auf eine Risikobündelungstechno-
logie führt daher nicht zu einer individuel-
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len Übernahme von Risiken, sondern le-
diglich zu einer Umschichtung auf andere
Formen kollektiver Lastenverteilung.

2.7 ERZIEHUNG ZUR EIGENVERANT-
WORTUNG

Eine Politik, die nicht nur zur Eigenverant-
wortung aus Entlastungsgründen auffor-
dert, sondern auch Regelungen und Pro-
gramme der individuellen Befähigung zur
Eigenverantwortung fördert, die subjektive
Bedingungen der Wahrnehmung von Ei-
genverantwortung schaffen will, überfor-
dert sich. Die Erziehung zur Eigenverant-
wortlichkeit belastet die Politik mit Aufga-
ben der Verhaltenssteuerung, die komple-
xer, problematischer, kostspieliger und
unberechenbarer sind als jene Aufgaben,
von denen sich Politik entlasten will. Nicht
erst seit Niklas Luhmanns Warnung „Perso-
nenänderung ist ohnehin das gefährlichste
Ziel, das eine Politik sich setzen kann…“
(Luhmann 1981, S. 97) ist klar, dass der
Versuch politischer Verhaltenssteuerung
erhebliche Lasten und Folgeprobleme mit
sich bringt – bei geringen Erfolgsaussich-
ten. Zunächst wird der Kognitionsgrad von
Politik eher gesenkt, schließlich geht erzie-
herische Politik mit einer moralischen Ab-
wertung bestimmter Verhaltensweisen ein-
her. Moralisierung ersetzt in gewissem Um-
fang Wissen über und Einsicht in die Situa-
tion der Betroffenen. Erzieherische Politik
kann keine hinreichende Methode oder
Technologie anbieten, um Arbeitsmotiva-
tion zu erzeugen oder Arbeitsfähigkeit, ein
erhöhtes Bemühen um Qualifikation oder
Einsicht in politische Systemzwänge. Poli-
tik lässt sich ein auf kommunikative Bezie-
hungen wie z. B. die zwischen Fallmana-
gern und Klienten, die undurchschaubar
sind und fallweise hohe Kosten mit sich
bringen. Letztlich fehlt es auch an einer Si-
cherungsstrategie, die Vorschläge für den
Fall enthält, dass erzieherische Maßnah-
men nicht fruchten. Die innere Logik des
erzieherischen Staates ist auf Intensivie-
rung angelegt, mit der Gefahr einer Spiral-
bewegung, in deren Verlauf eine Inklusi-
onspädagogik in eine Kontroll- und Sank-
tionspädagogik umschlägt. Die Erziehung
zur Eigenverantwortung liegt zudem
außerhalb des normativen Denkrahmens,
dem sich die Forderung nach Eigenverant-
wortung verdankt: „Offenbar hat der Libe-
ralismus ein Problem: Er feiert den freien
Willen, der aber vernünftig sein soll, und
preist eine ideale Vernunft, die nicht von al-

lein real wird. Daher traut man den eigenen
Prinzipien nicht, ja sieht sich gezwungen,
um ihretwillen ihr Gegenteil zu praktizie-
ren: Einsicht durch Gewöhnung, Überzeu-
gung durch Repression, Moral durch
Macht – mit einer wundersamen Volte am
Ende der Erziehung…“ (Fach 2003, S. 83).
Um die Bedingungen seiner Stabilisierung
zu schaffen, muss der Liberalismus auf
Mittel zurückgreifen, die in seinem Theo-
rierahmen nicht zu rechtfertigen sind. Er
muss sich also gleichsam untreu werden
und kann nur darauf hoffen, dass der
Sprung aus der Erziehung in die Selbst-
ständigkeit sich – irgendwann plötzlich –
vollzieht und alle Abhängigkeiten löst.

2.8 EIGENVERANTWORTUNG 
VERSUS GEMEINSAME VERANT-
WORTUNG

Eigenverantwortung ist angesichts einer
über soziale Interaktionen und Interde-
pendenzen kausal höchst verflochtenen
Welt nicht in Eigenverantwortung, also in
Beschränkung auf das eigene Handeln, zu
erlangen. Sie verlangt vielmehr nach Ver-
bindlichkeiten, die nur in gemeinsamer
Verantwortung erzeugt und gesichert wer-
den können. Eigenverantwortung ist nur in
einem Raum gemeinsamer Verantwortung
zu erreichen, ja sie realisiert sich in ge-
meinsamer Verantwortung. Eigenverant-
wortung beruht auf einer Reihe von be-
grifflichen Annahmen, darunter die eines
räumlich gedachten „eigenen“ Wirkungs-
kreises, die prinzipiell nicht erfüllbar sind.
Eigenverantwortung ist nur wahrnehmbar
durch Eingehen und Erlangen von sozialen
und politischen Verbindlichkeiten – so-
wohl auf der Ebene der privaten freund-
schaftlichen oder familiären Beziehungen,
als auch auf der Ebene privatrechtlicher Be-
ziehungen zu Unternehmen und insbeson-
dere auf der Ebene kollektiv verbindlicher
Entscheidungen.

Statt die Möglichkeiten, kollektive Ver-
bindlichkeiten kontrolliert eingehen zu
können, zu erweitern und zu stabilisieren,
tendiert die Rede von der Eigenverantwor-
tung dazu, die Bedeutung einer viele Men-
schen verbindenden und gerade dadurch
Selbstbestimmung erlaubenden Verbind-
lichkeit abzuwerten. Das Gegenbild einer
in kollektiver Selbstbestimmung gesicher-
ten individuellen Freiheit steht dafür,
durch ein unbeeinflussbares Geschehen
überwältigt zu werden; es steht für eine un-
gerichtete und ungesteuerte Entwicklung,

für schicksalhafte Wirkungen von evoluto-
rischen Prozessen wie dem Marktgesche-
hen. In einer solchen Welt kann es nur An-
passung, Glück und Geschick geben, aber
keine Selbstbestimmung und damit auch
keine wirklich zu verantwortende Verant-
wortung für das eigene Handeln und des-
sen Folgen. Die politische Zuweisung von
Eigenverantwortung ist daher illegitim,
wenn Bürger einer solchen Fremdbestim-
mung ausgesetzt werden, sie ist in dem
Maße legitim, in dem die Bürger sich durch
kollektive Anstrengung dieser Fremdbe-
stimmung entziehen können.

3
Von der Eigenverantwor-
tung zur Solidarität

Dass Eigenverantwortung nur bedingt
tauglich ist, als zentrale Formel Regie-
rungshandeln anzuleiten und rhetorisch
abzusichern, ist – zwar nicht aus Einsicht in
die Widersprüchlichkeiten des Begriffs,
sondern aufgrund der schlechten Wahlre-
sultate für einen derartigen Begriffskurs so-
wohl auf Seiten der SPD als auch auf Seiten
der CDU/CSU – der neuen Regierung of-
fenbar bewusst. Es ist bemerkenswert, dass
in der Regierungserklärung der neuen
Kanzlerin Angela Merkel vom 30. Novem-
ber 2005 der Begriff „Eigenverantwortung“
fehlt. Stattdessen findet sich die Formulie-
rung „mehr Freiheit wagen“. Damit ist aber
keineswegs, wie man vielleicht denken
könnte, ein Äquivalent für die Formulie-
rung „Eigenverantwortung“ gemeint. Der
Zusammenhang, der konstruiert wird, ist
ein anderer. Freiheit wird benötigt, um
mehr Wachstum zu erzeugen. Und aus dem
Wachstum wird irgendwann mehr Gerech-
tigkeit und mehr Solidarität erwachsen. Es
geht beim Terminus Freiheit mithin nicht
vorrangig um die Eigenvorsorge, sondern
um die Deregulierung, die dann wirt-
schaftliches Wachstum freisetzen soll, um
schließlich alte Sozialstaatlichkeit (vermut-
lich auf niedrigerem Niveau) zu gewähr-
leisten. Nicht Eigenverantwortung, son-
dern Solidarität ist daher der Zentralbegriff
in den sozialpolitischen Passagen der Re-
gierungserklärung. Sie rückt Solidarität
und Hilfe für die Schwachen in den Vor-
dergrund, betont die Kraft der Gemein-
schaft und Nächstenliebe. Das Volk sei
mehr als eine bloße Ansammlung von In-
dividuen, es gehe um ein Miteinander, eine
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schen Moralisierung und Solidaritäts-
tausch stilllegen und der Solidarität in 
moralisch entlasteter Form Dauerhaftig-
keit verleihen. Als Ersatz für Solidaritäts-
technologien kommt es dagegen zur Aus-
weitung von Solidaritätspädagogiken. In
Zeiten einer sich vervollkommenden
Marktgesellschaft wird zur Solidarität als
altruistischem Verhalten erzogen. Damit
überfordert sich Politik jedoch, denn wie
sollte eine derartige Erziehung in einer völ-
lig nicht-altruistischen Umgebung gelin-
gen? So verharrt Solidarität in Unverbind-
lichkeit, verflüchtigt sich in dem Maße ih-
rer Anrufung.

3.2 INSTITUTIONELLE SOLIDARITÄT

Eine alternative Strategie fordert institutio-
nelle Solidaritäten und verweigert sich
bloßen Solidaritätsappellen. Soll Solida-
rität mehr sein als ein moralischer Appell,
eine Medienfloskel oder Mutmach-Voka-
bel, bedarf es einer Technologie oder Insti-
tutionalisierung, die auf Moralität und
Altruismus als Voraussetzung weitestge-
hend verzichten kann. Die Sozialversiche-
rung war eine solche Solidaritätstechnolo-
gie, ausgerichtet auf die Bedürfnisse einer
industriellen Gesellschaft mit einer starken
Arbeiterschaft. Diese Technologie, so wie
sie in den heutigen bundesdeutschen So-
zialversicherungen verkörpert ist, ent-
spricht nicht mehr den veränderten Bedin-
gungen. Die Idee der Sozialversicherung
muss weiterentwickelt werden und mit an-
deren Solidaritätstechnologien verbunden
werden, um wieder wirksam zu werden.
Deshalb sollte die Forderung nach Solida-
rität als Aufforderung zur Entwicklung von
Institutionenreformen verstanden werden,
als Neuentwicklung einer politisch-kollek-
tiven Form sozialer Sicherung.

4
Neue Gerechtigkeits-
semantik 

Eigenverantwortung wie Solidarität sind
jedoch lediglich Begriffe, die sagen, wer für
eine Regelung zuständig sein soll, der Ein-
zelne oder irgendeine Form von Gemein-
schaft. Wie etwas geregelt werden soll, las-
sen beide Begriffe kaum erkennen. Eigen-
verantwortung verweist auf eine Regelung
zum Wohl des Einzelnen, Solidarität auf ei-
ne zum Nutzen aller. Die Frage des Wie

sie bewegt sich jenseits dessen, was rationa-
le Präferenzen nahe legen würden. Sie zielt
auf keine institutionellen Sicherungen,
sondern auf eine geradezu altruistische
Motivation. Derartige Solidarität will Poli-
tik entlasten durch Anrufung der Gesell-
schaft und jedes einzelnen Gesellschafts-
mitgliedes. Politische Steuerung kann ver-
bessert und in ihrer Wirkung optimiert
werden, wenn altruistisch-gemeinschafts-
förderliches Verhalten vorhanden wäre.
Wenn es nicht gegeben ist, muss es rheto-
risch erzeugt werden. Zugleich trägt die Po-
litik, die durch Solidarität in ihrer Funk-
tionsfähigkeit verbessert wird, dazu bei, die
Grundlagen einer solidarischen Gemein-
schaftlichkeit zu untergraben, indem sie die
Privatisierung und Vermarktlichung för-
dert, partikulare wirtschaftliche Interessen
bedient. Damit wird es aber auch zuneh-
mend schwerer, über Ungleichheiten hin-
wegzusehen und auch in kritischen Situa-
tionen noch solidarisch sein zu können.
Somit passen die Förderung der individu-
ellen Freiheit als Wirtschaftsfreiheit und
die gleichzeitige Anrufung der Solidariät
letztlich nicht zusammen. Solidarität ist
hier auch etwas anderes als kollektive
Selbstbestimmung. Nicht das Zusammen-
wirken in einem politischen Entschei-
dungsprozess gilt als solidarische Koopera-
tion, sondern Solidarität gilt als etwas, das
eine Gemeinschaft als Gemeinschaft jen-
seits politischer Zusammenhänge mitein-
ander verbindet. Dabei richtet sich der Ap-
pell an die Bereitschaft jedes Einzelnen, sich
in einen gemeinschaftlichen (ob vorhan-
den oder nicht) Zusammenhang einzufü-
gen. Diese Bereitschaft ist nicht erzwingbar,
Solidarität mithin ein freiwilliger Akt der
Einordnung. Das kann aber auch zur wech-
selseitigen Solidaritätseinforderung füh-
ren. Soll man selbst solidarisch sein, soll es
doch auch erst einmal der andere. Solida-
rität lebt immer von Reziprozitäten, doch
in der Appellform verwandelt sich diese in
schlichten Tausch: Bist du solidarisch, kann
auch ich solidarisch sein, bist du aber nicht
solidarisch, werde ich natürlich auch nicht
solidarisch sein. Solidarität wird etwas, das
man anbieten kann und für das man er-
warten darf, dass man etwas erhält. Wird
das nicht erfüllt, zieht man seine Solidarität
so zurück wie ansonsten seine Kaufbereit-
schaft. Woran es der Solidarität im Modus
der Appelle fehlt, ist eine Technologie oder
Institutionalisierung der Solidarität und
der Solidaritätssicherung. Es mangelt an
Einrichtungen, die das Schwanken zwi-

gemeinsame Zukunft. Merkel lobt Solida-
rität als Ausdruck der Gemeinsamkeit in
einer Politik, die Freiheit schafft, um mehr
Wachstum zu ermöglichen, um wiederum
Solidarität – nun im Sinne materieller Ver-
sorgung verstanden – zu gewährleisten. Die
Regierungserklärung kehrt zurück zu einer
älteren – wachstumssolidarischen – Rheto-
rik und löst Eigenverantwortung als Ziel-
setzung der rot-grünen Regierungspolitik
ab. Auf der Ebene politischer Semantik ist
die neue Regierung insofern „sozialdemo-
kratischer“ als die vorhergehende. Mit der
starken Verbindung zwischen Freiheit im
Sinne von Deregulierung und Solidarität
ist sie jedoch zugleich wirtschaftsliberaler
als die traditionelle Solidaritätssprache der
Sozialdemokratie.

Damit aber hat sich die begrifflich-po-
litische Lage deutlich verschoben. Denn
nun nutzt die neue Regierung mit Solida-
rität jenen Begriff, der seitens der Gewerk-
schaftsbewegung als Gegenbegriff zur Ei-
genverantwortung in Stellung gebracht
werden könnte. Gegen Eigenverantwor-
tung kann man sich aussprechen, gegen So-
lidarität kann man es sicherlich nicht. Ei-
genverantwortung kann man inhaltlich
und als Begriff ablehnen. Dagegen wird
man an Solidarität als Begriff festhalten
wollen und müssen – womit die politische
Auseinandersetzung sich nur um die jewei-
lige Ausdeutung und Interpretation oder
auch die dem Begriff zugewiesene Rolle
drehen kann. Solidarität ist als Begriff un-
verzichtbar, Eigenverantwortung nicht.

Eine Differenz in der Verwendung des
Begriffs Solidarität soll als Leitlinie der wei-
teren Diskussion dienen: die zwischen So-
lidarität als Aufforderung, sich individuell
solidarisch zu zeigen, und Solidarität als 
institutionell verankerte Gestaltung eines
Zusammenhangs vieler Menschen. Man
kann die erste Interpretationsvariante von
Solidarität vielleicht als „Solidaritätsap-
pell“ bezeichnen, die zweite als „institutio-
nelle Solidarität“.

3.1 SOLIDARITÄTSAPPELLE

„Übe mehr Solidarität, sei solidarisch“ –
lautet die übliche Form der Einforderung
von Solidarität. Man kann hier von einer
moralisierenden Solidaritätsanrufung spre-
chen. Denn diese Solidarität hat keine In-
teressenbasis, sie beruht auf keinen beson-
deren Anreizen, sich miteinander auf der
Basis von Gegenseitigkeit zu treffen, sie
geht sogar gegen die jeweiligen Interessen,



179WSI Mitteilungen 4/2006

wird bei Eigenverantwortung aber nur
dann zum Problem, wenn man danach
fragt, wie sich die eigenverantwortlichen
Regelungen aller Einzelnen zueinander
verhalten. Um jedoch näher zu bezeichnen,
wie eine solidarische Regelung aussehen
kann, ist man fast zwingend auf den Begriff
(soziale) Gerechtigkeit verwiesen. Eine
Strategie institutioneller Solidarität benö-
tigt zwingend eine näher spezifizierte Kon-
zeption von Gerechtigkeit als ihr Pendant.

4.1 AUFLÖSUNG VON KOOPERA-
TIONSGEMEINSCHAFTEN

Konzepte der sozialen Gerechtigkeit oder
Verteilungsgerechtigkeit beziehen sich auf
Regelungen innerhalb von Kooperations-
gemeinschaften. Ohne eine kollektive 
Einheit, die sich zumindest auch als Zu-
sammenhang arbeitsteilig Kooperierender
erfährt, macht Verteilungsgerechtigkeit
keinen Sinn. Eine solche Kooperationsge-
meinschaftlichkeit gibt es im Zuge von De-
nationalisierung und Globalisierung auf
nationaler Ebene aber immer weniger. Eine
Theorie sozialer Gerechtigkeit steht daher
heute vor zwei Aufgaben. Zum einen muss
sie Kooperationsgemeinschaften jenseits
nationaler Gesellschaften und Staaten un-
terstellen und darauf ihre Verteilungsregeln
ausrichten, mithin Theorie europäischer,
internationaler und globaler Gerechtigkeit
werden. Zum anderen wird sie weiterhin
befragt werden, wie im nationalstaatlichen
Rahmen, der in der Sozialpolitik nach wie
vor die größte politische Handlungsfähig-
keit besitzt, noch soziale Gerechtigkeit aus-
sehen kann – und wie diese auf eine eu-
ropäische soziale Gerechtigkeit abgestimmt
werden kann. Die Frage lautet dann: Wie
kann soziale Gerechtigkeit unter Bedin-
gungen des Fehlens oder Schwindens einer
Kooperationsgemeinschaftlichkeit ausse-
hen? Wir haben es hier mit einer Art zweit-
bester Verteilungsgerechtigkeit zu tun, die
das Faktum in Rechnung stellen muss, dass
es für zunehmend mehr Personen (und ih-
re Ressourcen) die Möglichkeit der Nicht-
Kooperation, der Abwanderung, der Exit-
Lösung gibt. Unter diesen eigentlich ge-
rechtigkeitsfernen, weil nicht-kooperativen
Bedingungen gilt es dennoch zwischen ge-
rechteren und ungerechteren Lösungen zu
unterscheiden. Nicht mehr in Betracht
kommen Regelungen zur Beförderung so-
zialer Gerechtigkeit, die die abwanderungs-
fähigen und ressourcenstarken Teile der
Bevölkerung so belasten, dass sie (oder ih-

re Ressourcen) tatsächlich abwandern. Ei-
ne gerechtere Lösung ist in diesem Kontext
eine Lösung, die den Interessen dieser Be-
völkerungsteile nicht über Gebühr entge-
genkommt, sondern Wege sucht, dennoch
ein Höchstmaß an Beachtung der sozialen
Lage der Schlechtestgestellten zu erreichen.
Eine Verhinderung von Abwanderungs-
möglichkeiten durch Aufbau institutionel-
ler Hemmnisse kommt jedoch nicht in Be-
tracht, da eine nur auf nationale Gerech-
tigkeit ausgerichtete Politik als ungerecht
bezeichnet werden muss, weil sie nicht die
Belange europäischer und internationaler
Gerechtigkeit berücksichtigt. Man kann
heute nicht mehr den Begriff der sozialen
Gerechtigkeit auf die Bezugsgröße „Natio-
nalstaat“ zurückschrauben wollen. Jedoch
sind umgekehrt alle Maßnahmen gerech-
tigkeitsförderlich, die eine Kooperation –
und institutionelle Solidarität – auch auf
nationalstaatlicher Ebene unterstützen, oh-
ne Abwanderungsmöglichkeiten zu ver-
bauen oder andere Akteure jenseits des Na-
tionalstaates zu diskriminieren. Das kann
dadurch geschehen, dass bestehende sozia-
le Differenzierungen auf nationalstaatli-
cher Ebene aufgelöst werden. So ist das
bundesdeutsche System sozialer Sicherung
immer noch durch ein hohes Maß berufs-
ständischer Differenzierung gekennzeich-
net. Das betrifft nicht nur die Sondersyste-
me für Beamte, Richter und Soldaten, son-
dern auch die Sondereinrichtungen vieler
freier Berufe, die soziale Sicherung der
Landwirte und letztlich auch die nicht
durchgängig geregelte soziale Sicherung für
Selbstständige. Ein alle (Wohn-)Bürger
und Bürgerinnen einbeziehendes, insofern
universalistisches soziales Sicherungs-
system ist ein Schritt zu höherer institutio-
neller Solidarität und Kooperationsge-
meinschaftlichkeit auch unter Bedingun-
gen der Internationalisierung.

4.2 NEUE GERECHTIGKEITSBEGRIFFE

Ein solches Verständnis sozialer Gerechtig-
keit ist jedoch in den letzten Jahren von ei-
ner neuen Gerechtigkeitssemantik ver-
drängt worden. Verteilungs- und soziale
Gerechtigkeit wurden als alte, veraltete, tra-
ditionelle Konzepte eingestuft, die den heu-
tigen Bedingungen nicht mehr entspre-
chen. In einem Wechselspiel von wissen-
schaftlicher Entwicklungsarbeit und Pro-
grammarbeit in den Parteien ist der
Gerechtigkeitsbegriff durch immer neue
Zusammensetzungen geradezu explodiert.

Kannte man bis in die frühen 1990er Jahre
meist nur die Leistungs- und Bedarfsge-
rechtigkeit, wurde bestenfalls in hochspe-
zialisierten sozialpolitischen Diskussionen
zwischen Bedarfs- und Bedürfnisgerechtig-
keit unterschieden, so hat sich heute eine
Vielfalt von Gerechtigkeitsbegriffen eta-
bliert. Die größte Bedeutung hat in der Öf-
fentlichkeit die Generationengerechtigkeit
erlangt, aber daneben sind Geschlechterge-
rechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Chan-
cengerechtigkeit, Teilnahme- und Teilha-
begerechtigkeit, Beteiligungs-, Zugangs-
und Befähigungsgerechtigkeit zu nennen;
in der jüngsten parteiprogrammatischen
Debatte der CDU tritt noch die Familien-
gerechtigkeit hinzu. Die neue Pluralität der
Gerechtigkeitssemantik erhöht sicherlich
die Diffusität eines ohnehin immer schon
umstrittenen Begriffs. Sie eröffnet aber
auch neue politische Konfliktlinien. Dies
gilt insbesondere für jene neuen Gerechtig-
keitsbegriffe, die sich auf das Verhältnis
zwischen sozialen Gruppen beziehen und
hier als Begriffe der Gruppengerechtigkeit
gelten sollen. Dazu zählen die stark auf
Gleichheitsforderungen ausgerichtete Ge-
schlechtergerechtigkeit, aber auch die Ge-
nerationengerechtigkeit, die sich entweder
auf Altersklassen, jung versus alt, oder auf
Alterskohorten, die heute Alten versus die
morgen Alten (also die heute Jungen), be-
ziehen kann. Und im Begriff der Familien-
gerechtigkeit sind die Gruppen der Haus-
halte mit und ohne Kinder angesprochen.
Die Vervielfältigung der Gerechtigkeiten
relativiert die Bedeutung der sozialen Dif-
ferenzierung nach Erwerbsstatus, Einkom-
men und Vermögen und zwingt dazu, bei
einer politischen Maßnahme gleichzeitig
mehrere Gruppendifferenzen zu berück-
sichtigen. Eine gerechte Lösung im umfas-
senden Sinne ist jedoch viel schwieriger 
zu finden, wenn zugleich eine Lösung ge-
sucht wird, die Kinderlosen und Kinder-
reichen, Frauen wie Männern, den Älteren
wie den Jüngeren, den heutigen Generatio-
nen wie den zukünftigen, Armen und Rei-
chen gerecht werden will – und dies alles
unter Bedingungen jederzeitiger Abwande-
rung derjenigen, die sich zu stark belastet
fühlen.

Eine andere Gruppe von neuen Ge-
rechtigkeitsbegriffen bezieht sich nicht auf
Gruppen, sondern auf das, was gerecht ge-
regelt und verteilt werden soll: Teilhabe,
Chancen, Beteiligung, Zugänge, Fähigkei-
ten. Die Begriffe knüpfen an die in der po-
litischen Philosophie geführte „Equality of
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what?“-Debatte an und reflektieren den
wissenschaftlichen wie politischen Aufstieg
der Kategorien Inklusion/Exklusion. Eine
kritische Sicht auf sie erkennt zunächst
ihren Ermäßigungscharakter. Am deut-
lichsten ist dies vielleicht bei der Chancen-
gerechtigkeit. Nicht Einkommen und so-
ziale Lagen sollen angeglichen werden, son-
dern nur Chancen. Unklarer ist dies viel-
leicht beim Begriff Teilhabegerechtigkeit.
Angesichts der hohen Arbeitslosigkeit und
des hohen Grades an dauerhaft aus dem
Arbeitsmarkt Ausgeschlossenen zielt er
darauf, die Teilhabe an allen gesellschaftlich
wichtigen Leistungen und die Inklusion in
alle Funktionssysteme in den Vordergrund
zu stellen. Damit wird aber die Gerechtig-
keitslogik von einer gradualistischen Logik
des Mehr und Weniger, wie sie für Vertei-
lungsgerechtigkeit typisch ist, auf eine
binäre Logik des „Entweder (Teilhabe) –
Oder (Exklusion)“ umgestellt. Für alle Per-
sonen, die an den zentralen gesellschaftli-
chen Systemen teilhaben, hat dieser Ge-
rechtigkeitsbegriff keine Botschaft mehr.
Teilhabegerechtigkeit ist insofern auf ga-
rantierte sozialpolitische Lösungen gerich-
tet. Alle sollen die Garantie erhalten, an Ar-
beit, Bildung, Konsum, Kultur etc. teilha-
ben zu können. Jenseits dessen stellen sich
keine grundlegenden Gerechtigkeitsfragen
mehr, hier beginnt der Raum der Eigenver-
antwortung. Noch stärker auf Eigenverant-
wortung ausgerichtet ist die „Befähigungs-
gerechtigkeit“. Auf die Gerechtigkeitstheo-
rie Amartya Sens zurückgehend ist dieser
Begriff in Deutschland vom Theologen 
Peter Dabrock (2001) in die Diskussion ein-
geführt worden. Befähigungsgerechtigkeit
zielt auf die Befähigung zur Eigenverant-
wortung und Teilhabe an der Gesellschaft.

Sie verlangt mithin, dass die Voraussetzun-
gen auch auf der Seite der Individuen ge-
stärkt werden, ein eigenverantwortetes Le-
ben führen zu können. Diese Gerechtigkeit
verlangt mehr als gleiche Chancen, sie ver-
langt Institutionen, die allen gleicher-
maßen die Fähigkeit verleihen können, am
gesellschaftlichen Leben nach eigenen Vor-
stellungen teilzuhaben, sie verlangt nicht
ein möglichst hohes Maß an Fähigkeits-
gleichheit.

5
Befähigung zu institutio-
neller Solidarität

Aber sowohl Teilhabe- als auch Befähi-
gungsgerechtigkeit können reformuliert
werden, um ihnen den Ermäßigungscha-
rakter zu nehmen. Für Teilhabegerechtig-
keit hat Rainer Forst (2005) einen Versuch
vorgelegt, der auf die umfassende Teilhabe
aller Bürger an der Gestaltung gesellschaft-
licher Institutionen gerichtet ist und ihnen
die Verfügung über „Rechtfertigungs-
macht“, Macht zur diskursiven und politi-
schen Mitbestimmung über die Entwick-
lungsrichtung der Gesellschaft, zuweist.
Auch der Begriff der Befähigungsgerech-
tigkeit ließe sich in dieser Richtung erwei-
tern: Befähigung zu kollektiver Selbstbe-
stimmung mit den beiden Elementen der
Befähigung der Subjekte zur Teilnahme
und Teilhabe an politischen Prozessen und
der Befähigung der politischen Institutio-
nen zur effektiven Einwirkung auf die Le-
bensbedingungen der BürgerInnen. Gefor-
dert ist die Herstellung von gestaltungs-
fähigen politischen Institutionen, die zu-

gleich Kooperationsgemeinschaftlichkeit
konstituieren, absichern, auf Dauer stellen
und in der Lage sind, institutionelle Soli-
daritäten in Systemen sozialer Sicherung
herzustellen. Das wird kaum mehr auf na-
tionaler Ebene allein gelingen, nur in ei-
nem Ineinandergreifen europäischer und
nationaler Regelungen mit einem hohen
Verpflichtungscharakter für alle EU-Bür-
gerInnen. Befähigung zu politisch-kollekti-
ver Selbstbestimmung kann nur in einem
größeren territorialen Rahmen gelingen,
nur auf dieser Ebene scheint noch eine
halbwegs stabile Kooperationsgemein-
schaft erreichbar, mit einer Einhegung der
Exit-Optionen. Und auf dieser Ebene be-
darf es mehr als der Etablierung von
Marktwettbewerb, es bedarf der Entwick-
lung europäischer institutioneller Solida-
ritäten. Die Paradoxien der Eigenverant-
wortung sind nur auflösbar in einem Raum
politischer Gestaltungsfähigkeit. Soll das
eigene Leben nicht vorrangig als Schicksal
erfahren werden, bedarf es des Versuches
politischer Selbstbestimmung – und dieser
kann nicht mehr allein auf der Ebene des
Nationalstaates ansetzen. So ist der Schritt
hin zu europäischen Institutionen sozialer
Sicherung zu wagen, auch wenn sie die
schwierige Aufgabe der Vereinbarung so-
zialen Ausgleichs und differenzierter Leis-
tungsniveaus bewältigen müssen. Aber erst
durch Neuerfindungen von Solidaritäts-
technologien auf der Ebene Europas kann
politische Handlungsfähigkeit wiederher-
gestellt werden. Solche europäischen Syste-
me der sozialen Sicherung könnten eine
Verbindung von kollektiver und individu-
eller Selbstbestimmung zu Stande bringen
– und wenn man so will, Eigenverantwor-
tung ermöglichen.
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